
 
 

Beschlussvorlage 

 
Amt: Amt für Stadtplanung und - entwicklung TOP: ______ 

Vorl.Nr.: V/2023/3873 Anlage Nr.: ______ 

Datum: 08.02.2023  

 
 
Gremium Sitzung am Öffentlich / nicht öffentlich 

Rat 13.03.2023 öffentlich 
 
 
 
Tagesordnung 

 
Satzung gem. § 34 Baugesetzbuch (BauGB) für die Ortslage  
Hennef (Sieg) - Eichholz S - 12.23 
Satzungsbeschluss 
 
Beschlussvorschlag 

 
Der Rat der Stadt Hennef (Sieg) beschließt: 
 
Gemäß § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03.11.2017 (BGBI. I S. 3634), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 04.01.2023 
(BGBl. I Nr. 6), und § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein- Westfalen (GO 
NW) in der Fassung vom 14.07.1994 (GV.NRW. S.666/SGV.NW 2023), zuletzt geändert 
durch Art. 1 des Gesetzes vom 13.04.2022 (GV.NRW S. 490), wird die Satzung für die 
Ortslage Hennef (Sieg) – Eichholz, S - 12.23, mit Text als Satzung und die Begründung 
hierzu beschlossen. 
 
Begründung 

 
Gemäß § 34 Abs. 6 ist die Klarstellungssatzung von den üblichen verfahrensmäßigen Anforde-
rungen des BauGB freigestellt. Öffentlichkeitsbeteiligung, Behördenbeteiligung und Beteiligung 
sonstiger Träger öffentlicher Belange sind nicht erforderlich. Der Erlass der Satzung richtet sich 
formal an die Bekanntmachungsvorschriften und die Bestimmungen der Gemeindeordnung 
NRW. Eine Begründung entsprechend § 9 Abs. 8 BauGB ist bei der Klarstellungssatzung nicht 
vorgesehen. Zur Erleichterung der Entscheidung für den Ausschuss für Dorfgestaltung und 
Denkmalschutz und den Rat der Stadt Hennef ist der Klarstellungssatzung für die Ortslage 
Hennef (Sieg) – Eichholz, S - 12.23 eine Begründung beigefügt. Ein Umweltbericht ist nicht er-
forderlich. 
 
Die Satzungsempfehlung ist in der Sitzung des Ausschusses für Dorfgestaltung und Denkmal-
schutz am 07.02.2023 beraten worden (Abstimmungsergebnis: einstimmig). 
Der Satzungsbeschluss wird nunmehr dem Rat der Stadt Hennef zur Beschlussfassung emp-
fohlen.  



Auswirkungen auf den Haushalt 

 

 Keine Auswirkungen  Kosten der Maßnahme 

 Jährliche Folgekosten 

Sachkosten:      € 

Personalkosten:        € 

 Maßnahme zuschussfähig 
Höhe des Zuschusses       € 
       % 

 Ausreichende Haushaltsmittel vorhanden, 
 

     Haushaltsstelle:       
 

HAR:       € 

Lfd. Mittel:       € 

  Bewilligung außer- oder überplanmäßiger 
      Ausgaben erforderlich Betrag:       € 

 Kreditaufnahme erforderlich  Betrag:       € 

 Einsparungen Betrag       € 

 Jährliche Folgeeinnahmen Art:       

 Höhe:       € 

 Bemerkungen  

      

 
Bei planungsrelevanten Vorhaben 

 
Der Inhalt des Beschlussvorschlages stimmt mit den Aussagen / Vorgaben 

   

des Flächennutzungsplanes  überein  nicht überein (siehe Anl.Nr.      ) 

der Jugendhilfeplanung  überein  nicht überein (siehe Anl.Nr.      ) 

 

Mitzeichnung: 
 
Name:  Paraphe:  Name:  Paraphe: 

      
 

           

      

 
           

      

 
           

 
 
 
 
Hennef (Sieg), den 02.03.2023 
 
 
 
 
Mario Dahm 
Bürgermeister 
 



Die nachfolgend aufgeführten Unterlagen wurden den Rats- und Ausschussmitgliedern 
mit der Einladung zu den jeweiligen Sitzungen zur Verfügung gestellt und sind nach wie 
vor im Ratsinformationssystem einsehbar: 
 
Zur Sitzung des Ausschusses für Dorfgestaltung und Denkmalschutz am 07.02.2023: 
 
- Satzung Hennef (Sieg) – Eichholz, S - 12.23 (Rechtsplan mit Textlichen Festsetzungen) 

Stand: 26.01.2023 
 

- Begründung (Rechtsplan) 
Stand: 26.01.2023 
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